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Gemäß der Verfassung der Deutschen Demokratischen 
Republik gewährleistet der sozialistische Staat im 
Interesse der Mehrung des gesellschaftlichen Reich
tums die Nutzung der mineralischen Rohstoffe. Auf 
der Grundlage der Erfordernisse des entwickelten ge
sellschaftlichen Systems des Sozialismus und seines 
Kernstüdes, des ökonomischen Systems, das die zentrale 
staatliche Planung und Leitung der Grundfragen der 
gesellschaftlichen Entwicklung mit der Eigenverant- 
wortung der sozialistischen Warenproduzenten und der 
örtlichen Staatsorgane verbindet, ist die Anwendung 
einheitlicher sozialistischer Rechtsvorschriften für die 
bergbauliche Tätigkeit notwendig.

Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen 
Republik beschließt dazu folgendes Gesetz:

I.
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Dieses Gesetz gilt für
a) geologische, hydrogeologische, geophysikalische 

und geochemische Untersuchungen, die der Erfor
schung des Aufbaus der Erdkruste, der Erkundung 
von Lagerstätten oder der Erkundung von Ge
steinen zum Zwecke der unterirdischen behälter
losen Speicherung von Gasen oder Flüssigkeiten 
dienen (im folgenden Untersuchungsarbeiten ge
nannt)

b) den Aufschluß von Lagerstätten, den Abbau und 
die Förderung mineralischer Rohstoffe (im fol
genden Gewinnungsarbeiten genannt)


